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Antragssteller: Florstadt, den 15.10.2021
Fraktion BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN

Antrag

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Florstadt 27.10.2021

Drucksache Nr.: AT-2021-0018

Betreff: Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen vom 12.10.2021, eingegangen am 
13.10.2021
hier: Überarbeitung der Förderrichtlinie der Stadt Florstadt für die Gewährung 
von Zuschüssen für PV-Anlagen in Wohngebieten

I. Antrag:
1. Die Stadtverordnetenversammlung spricht sich dafür aus, die bestehenden „Förderrichtlinien der 

Stadt Florstadt für die Gewährung von Zuschüssen für die Installation von Photovoltaikanlagen in 
Wohngebieten“ zu überarbeiten. Dabei soll die Förderung für einzelne Anlagen in der maximalen 
Förderhöhe herabgesetzt werden, um mehr Anlagen fördern zu können.

2. Der Magistrat wird beauftragt, der Stadtverordnetenversammlung zeitnah den Entwurf einer 
neuen Förderrichtlinie zum Beschluss vorzulegen, dass diese möglichst zum 01.01.2022 in Kraft 
treten kann.

3. Er soll weiterhin sicherstellen, dass die neue Förderrichtlinie regelmäßig in den Florstädter 
Nachrichten veröffentlicht wird und auf der Homepage der Stadt einsehbar ist.

Begründung:

Die Photovoltaikanlagen haben sich seit der Verabschiedung der ersten Förderrichtlinie im Jahr 2001 
deutlich verbilligt. Es erscheint deshalb nicht mehr nötig,  solche Anlagen im bisherigen Umfang zu 
fördern. Die Stadt Bad Nauheim hat jetzt eine Förderung von 750 € als Maximum pro Anlage beschlossen. 
Das halten wir für einen guten Orientierungswert. Mit der derzeitigen Fördersumme könnten also dann die 
doppelte Anzahl gefördert werden. Da es Florstadt auch mit den Klimaschutzzielen ernst meint, sollte 
natürlich auch die Fördersumme im jährlichen Haushaltsplan angehoben und die Förderrichtlinie offensiv 
nach außen getragen werden, um möglichst viele Mitbürger*innen bei den eigenen 
Klimaschutzbemühungen zu unterstützen.




